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An die unterstützenden Organisationen 

der Bleiberechtskampagne

An die Arbeitsgemeinschaft PRO ASYL

Frankfurt am Main, den 07.11.2002

dr/gb 12169

Bleiberechtskampagne

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde,

aufgrund der Meldungen, dass das Zuwanderungsgesetz möglicherweise vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert, müssen wir unsere Forderungen nach einem Bleiberecht der aktuellen Situation anpassen. Wir schlagen vor, dass die Forderungen nach einem Bleiberecht unabhängig von der Frage des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes erhoben wird. Ursprünglich wollten wir die Bleiberechtsforderungen anlässlich des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes erheben. Unsere Vorschläge für Lösungsmöglichkeiten müssen sowohl nach dem alten Ausländergesetz als auch nach dem neuen Zuwanderungsgesetz umsetzbar sein. 

Die Forderung nach einem Bleiberecht soll in die Diskussion gebracht werden, bevor die Debatte um das Zuwanderungsgesetz nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erneut beginnt.

Wir schlagen deshalb vor, jetzt Briefe an die Innenminister zu schreiben und sie zu bitten, sich bei ihrer nächsten Innenministerkonferenz, die vom 4.- 6. Dezember 2002 stattfindet, für ein Bleiberecht einzusetzen. Unsere Forderungen, die von einem breiten Bündnis getragen werden, wollen wir eine Woche vor der Innenministerkonferenz, am 28.11.2002, der Öffentlichkeit vorstellen. Unabhängig von der Frage, ob das Zuwanderungsgesetz jetzt oder mit Zeitaufschub oder gar nicht kommt, ist eine Bleiberechtsregelung nötig.

In Absprache mit Rechtsanwalt Huber Heinhold, Volker Maria Hügel und Jürgen Micksch vom Vorstand von PRO ASYL haben wir unsere Forderungen bezüglich der Terminologie umformuliert, so dass sie auch nach dem alten Recht realisierbar sind. Lediglich die Forderung, dass nach einer dreijährigen Aufenthaltserlaubnis eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden soll ist so nicht zu transformieren, weil nach geltendem Recht die Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nach drei Jahren juristisch kaum möglich ist. Anbei erhalten Sie vorab die überarbeiteten Forderungen.

Wir gehen davon aus, dass Sie mit diesen Änderungen einverstanden sind, da keine weiterführenden und darüber hinausgehenden Forderungen erhoben wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir um Rückmeldung bis zum 20.11.2002.
An die Forderungen anschließend folgt ein Begründungstext, den sie bereits kennen. Herausgenommen haben wir die Passagen, in denen wir die Defizite des Zuwanderungsgesetzes analysieren und auch so die Bleiberechtsforderung begründen. Die Analyse der Situation der Geduldeten und der bisherigen Altfallregelungen, kombiniert mit mehr als 30 Einzelfällen, belegen unseres Erachtens eindrucksvoll die Richtigkeit unserer Forderungen. Kurz vor dem Pressegespräch erhalten Sie eine kopierfähige Fassung, die Sie dann weiter verbreiten können. 

Herzliche Grüße

Günter Burkhardt

Geschäftsführer
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